
 

 

 

Gebührenregelung  
für den Weiterbildungsstudiengang 

Auditing, Finance and Taxation (M. A.) 
an der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  

der Fachhochschule Osnabrück  
und  

an dem Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Münster 

 

Entwurf vom 20.11.2006 

 

 

(1) Auf Vorschlag des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule Münster und der 
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Fachhochschule Osnabrück wird für 
den weiterbildenden Studiengang Auditing, Finance and Taxation von den ab Winterse-
mester 2006/2007 aufgenommenen Studierenden eine Studiengebühr in Höhe von 
2.750 € pro Semester inklusive Semesterbeiträge (11.000 € insgesamt) erhoben.  

 

(2) Die Studiengebühr ist in vier gleichen Raten zu 2.750 € jeweils vor Beginn des Semes-
ters zum 15.01. und 15.07. fällig. Nach Bekanntgabe des Zulassungsbescheides und vor 
der Immatrikulation ist die Zahlung der ersten Rate nachzuweisen.  

 

(3) Für die Zugangsprüfung wird eine Prüfungsgebühr in Höhe von 150 € erhoben, die mit 
Ablauf der Bewerbungsfrist für das jeweilige Semester fällig ist. Die Prüfungsgebühr wird 
auf die erste Rate der Studiengebühr angerechnet. 

 

(4) Wird die Regelstudienzeit von vier Semestern überschritten, wird für jedes weitere Se-
mester eine Gebühr von 800 € erhoben. 

 

(5) Bereits gezahlte Gebühren für absolvierte bzw. begonnene Semester werden bei Ab-
bruch des Studiums nicht erstattet. Im Falle eines begründeten Versäumnisses des Zu-
gangsprüfungstermins oder der Nicht-Zulassung nach bestandener Zugangsprüfung 
wird die Gebühr für die Zugangsprüfung erstattet. 

 

 


